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§ 59 PBVG Geschaftsfuhrung der
Organe der Jugendvertretung

PBVG - Post-Betriebsverfassungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.01.2021

1. (1)Auf die Geschaftsfuhrung der Organe der Jugendvertretung sind, sofern das Organ aus mindestens drei
Mitgliedern besteht, die Bestimmungen der §8 41 Abs. 1, 2, 3 erster und dritter Satz, 4 bis 6, 43 Abs. 1, 2 erster
und zweiter Satz, 3, 45 erster Satz sowie 47 sinngemald anzuwenden.

2. (2)Besteht das Organ der Jugendvertretung aus zwei Mitgliedern, so haben sie, soweit sie nicht die Geschafte
untereinander aufteilen, ihre Aufgaben gemeinsam durchzufihren. 88 66 Abs. 7 und 68 Abs. 2 vierter Satz ArbVG
sind sinngemaf anzuwenden.

3. (3)Vertreter des Organs der Jugendvertretung gegenuiber dem Betriebsinhaber und nach auBen ist der
Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der Stellvertreter, es sei denn, das Organ der Jugendvertretung beschliel3t
im Einzelfall etwas anderes.

4. (4)Zu den Sitzungen der Organe der Jugendvertretung ist das entsprechende Personalvertretungsorgan
einzuladen. Dieses ist berechtigt, an den Sitzungen des Organs der Jugendvertretung durch einen Vertreter mit
beratender Stimme teilzunehmen. Zu den Sitzungen der Personalvertretungsorgane ist das entsprechende Organ
der Jugendvertretung einzuladen. Das Organ der Jugendvertretung ist berechtigt, an den Sitzungen des
Personalvertretungsorgans mit beratender Stimme teilzunehmen.

5. (5)Die Beschlisse des Organs der Jugendvertretung sind dem entsprechenden Personalvertretungsorgan zur
Kenntnis zu bringen. Dieses hat Uber Beschlisse des Organs der Jugendvertretung und Uber Angelegenheiten der
jugendlichen Arbeitnehmer in Anwesenheit des Organs der Jugendvertretung oder von diesem entsendeter
Mitglieder zu beraten.

In Kraft seit 01.07.1996 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/pbvg/paragraf/41
https://www.jusline.at/gesetz/pbvg/paragraf/66
file:///

	§ 59 PBVG Geschäftsführung der Organe der Jugendvertretung
	PBVG - Post-Betriebsverfassungsgesetz


